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Vorwort zur elften Auflage

In der elften Auflage des Kommentars sind die zahlreichen Novellierungen des im
Jahre 2010 in Kraft getretenen neuen Wasserhaushaltsgesetzes eingearbeitet. Im Vor-
dergrund stehen dabei die Transformationsgesetze zur Umsetzung der Meeresstrate-
gie-Rahmenrichtlinie 2008/56/EG und der Industrieemissionenrichtlinie 2010/75/
EU: Das Wasserhaushaltsgesetz enthält damit nun ein eigenständiges Bewirtschaf-
tungsregime für die Meeresgewässer, das sich auch auf die Bewirtschaftung der ober-
irdischen Gewässer, der Küstengewässer und des Grundwassers auswirkt. Daneben
wurde das Recht der Industriekläranlagen grundlegend neugestaltet. Die nach der
Föderalismusreform erforderlich gewordene Vervollständigung des bundeseinheit-
lichen Verordnungsrechts ist seit der letzten Auflage weiter vorangeschritten, aber
noch nicht vollständig abgeschlossen.

Die Länder haben ihr Wasserrecht der neuen föderalen Kompetenzverteilung
ebenfalls noch nicht vollständig angepaßt; soweit Neuregelungen vorliegen, sind sie
berücksichtigt worden. Festgestellt werden kann bereits, daß die Einführung einer
konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes für den Wasserhaushalt nicht
zu einer nennenswerten Entschlackung des Landesrechts beigetragen hat. Das prak-
tisch gelebte Verständnis föderaler Aufgabenteilung im Wasserwirtschaftsrecht zeigt
sich vielmehr von der grundlegenden verfassungsrechtlichen Umgestaltung der Ge-
setzgebungskompetenzen bemerkenswert unbeeindruckt.

Das neue Wasserhaushaltsgesetz hat auch zur Veröffentlichung neuer Gesetzes-
kommentierungen motiviert, die in der Neuauflage ebenfalls zu berücksichtigen
waren. Aus Raumgründen mußte jedoch eine weitgehende Konzentration auf die
Erläuterungen des WHG 2010 erfolgen; für Nachweise zu älteren Kommentierun-
gen wird daher ausdrücklich auf die 10. Auflage Bezug genommen.

Verkündungsstand des WHG ist der 1. Januar 2014; Rechtsprechung und Schrift-
tum wurden bis Dezember 2013, teilweise auch darüber hinaus eingearbeitet.

Besonders danken möchte ich der Wissenschaftlichen Mitarbeiterin am Institut für
Deutsches und Europäisches Wasserwirtschaftsrecht, Frau Ref. iur. Sarah Leuck, für
ihre Unterstützung durch die Organisation der Recherche, den Abgleich der landes-
rechtlichen Bestimmungen, die kritische Durchsicht der Manuskripte sowie die Ak-
tualisierung des Sachverzeichnisses.

Dr. Manfred Czychowski, der den Kommentar von der 3. Auflage 1979 bis zur
8. Auflage 2003 ein Vierteljahrhundert maßgeblich geprägt hat, ist am 21.Dezember
2013 in Potsdam verstorben. Seinem Gedenken sei diese Auflage gewidmet.

Trier, im Januar 2014 Der Verfasser
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Vorwort zur ersten Auflage

Der Erlaß des Wasserhaushaltsgesetzes liegt mehr als fünf Jahre zurück. Doch erst
im Juli 1962 ist das letzte der Landeswassergesetze ergangen, die das Rahmengesetz
des Bundes ausfüllen. Dieser Zeitpunkt mußte für eine eingehende Kommentierung
des Wasserhaushaltsgesetzes abgewartet werden; denn auf vielen in ihm behandelten
Teilgebieten ist das Gewicht der landesrechtlichen Vorschriften so groß, daß sie bei
einer Erläuterung, die für die tägliche Praxis brauchbar sein soll, nicht unberücksich-
tigt bleiben konnten.

Die Landeswassergesetze mußten deshalb in die Kommentierung einbezogen wer-
den. Aber es konnte nicht darauf ankommen, neben demWasserhaushaltsgesetz sämt-
liche Vorschriften der elf Landesgesetze zu erläutern. Diese Bestimmungen sind
vielmehr so weit berücksichtigt worden, wie es notwendig erschien, um den Sinn
und die Tragweite der Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes zu klären und die
Grundsätze zu verdeutlichen, die das neue Wasserrecht der Bundesrepublik beherr-
schen. Die dazu vorgenommene Rechtsvergleichung wird, so hoffen wir, der Praxis
unmittelbar zugute kommen: Der Vergleich liefert wertvolle Anhaltspunkte für die
Auslegung des einzelnen Landesgesetzes, er zeigt vor allem auch, daß diese Gesetze
in der Sache oft stärker übereinstimmen, als es nach dem Wortlaut der Vorschriften
den Anschein hat. Indem der Kommentar dieses Gemeinsame herausstellt, möchte er
dazu beitragen, daß die neuen Vorschriften in den vom Gesetzgeber gezogenen
Grenzen durch die Verwaltungsbehörden und Gerichte einheitlich angewendet wer-
den.

Bonn und Hannover, im Januar 1963 Die Verfasser
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